
 

Satzungsänderung 2023 der Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG 

Es werden aus Platzgründen nur die ergänzten oder geänderten Satzungsregelungen sowie deren Überschriften aufgezeigt. In dieser Tabelle nicht 
erwähnte Regelungen oder Absätze sind nicht geändert worden. 

Änderungen sind in blauer Schrift dargestellt. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Die vollständige Satzung Stand 06/2022 ist auf unserer Homepage (www.vbbm.de / Pfad: Mitgliedschaft -> Mitglieder -> Satzung) abrufbar. 

Alte Satzung 06/2022 Neue Satzung 

§ 2 Zweck und Gegenstand 
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und 
ergänzenden Geschäften, insbesondere 

e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschliesslich des An- und Verkaufs von 
Devisen und Sorten; 
f) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung; 
g) der Erwerb und die Veräusserung sowie die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; 

§ 2 Zweck und Gegenstand 
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und 
ergänzenden Geschäften, insbesondere 

e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von 
Devisen und Sorten; 
f) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung; 
g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; 

§ 9 Ausschluss 
(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres 
ausgeschlossen werden, wenn 

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den 
satzungsmässigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden 
Verpflichtungen nicht nachkommt; 
c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese 
schädigt oder geschädigt hat oder wegen der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit 
gerichtliche Massnahmen notwendig sind; 

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschliessenden Gelegenheit zu geben, sich zu 
dem beabsichtigten Ausschluss zu äussern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, 
auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie satzungsmässige Ausschliessungsgrund 
mitzuteilen. 
(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmässigen Ausschliessungsgrund 
anzugeben. 
(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch 
eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied 

§ 9 Ausschluss 
(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres 
ausgeschlossen werden, wenn 

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den 
satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden 
Verpflichtungen nicht nachkommt; 
c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese 
schädigt oder geschädigt hat oder wegen der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit 
gerichtliche Maßnahmen notwendig sind; 

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu 
dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmäßige Ausschließungsgrund 
mitzuteilen. 
(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschließungsgrund 
anzugeben. 
(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch 
eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied 
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nicht mehr Vertreter bzw. Ersatzvertreter und auch nicht Mitglied des Wahlausschusses 
sein, der gemäss der Wahlordnung (§ 26 e Abs. 2) zu bilden ist, es kann auch nicht an der 
Wahl zur Vertreterversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder 
Aufsichtsrats sein. 
(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen 
Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn 
das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäss Abs. 6 keinen Gebrauch gemacht hat. 

nicht mehr Vertreter bzw. Ersatzvertreter und auch nicht Mitglied des Wahlausschusses 
sein, der gemäß der Wahlordnung (§ 26 e Abs. 2) zu bilden ist; es kann auch nicht an der 
Wahl zur Vertreterversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder 
Aufsichtsrats sein. 
(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen 
Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn 
das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäß Absatz 6 keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

§ 10 Auseinandersetzung 
(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der 
Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss massgebend; Verlustvorträge sind 
nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des 
Geschäftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht statt. 

§ 10 Auseinandersetzung 
(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der 
Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge sind 
nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des 
Geschäftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht statt. 

§ 11 Rechte der Mitglieder 
Jedes Mitglied hat das Recht, nach Massgabe des Genossenschaftsgesetzes und der 
Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung 
der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht, 

f) nach Massgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresgewinn 
teilzunehmen; 
j) die Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter einzusehen, bzw. 
eine Abschrift der Liste zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

§ 11 Rechte der Mitglieder 
Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der 
Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung 
der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht, 

f) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresgewinn 
teilzunehmen; 
j) die Liste mit den Namen und sowie den Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter einzusehen bzw. und auf sein 
Verlangen eine Abschrift der Liste zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

§ 12 Pflichten der Mitglieder 
Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat 
insbesondere 

b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder auf weitem Geschäftsanteile gemäss 
§ 37 zu leisten: 

§ 12 Pflichten der Mitglieder 
Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat 
insbesondere 

b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder auf weitere Geschäftsanteile gemäß 
§ 37 zu leisten; 

§ 14 Leitung der Genossenschaft 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäss den Vorschriften der 
Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der 
Geschäftsordnung für den Vorstand. 
(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und aussergerichtlich nach 
Massgabe des § 15. 

§ 14 Leitung der Genossenschaft 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der 
Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der 
Geschäftsordnung für den Vorstand. 
(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach 
Maßgabe des § 15. 

§ 15 Vertretung 
(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der 
Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der 
Mehrvertretung des § 181 2. Alternative BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei 
allen Rechtsgeschäften, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber Dritten vornimmt, 
zugleich als Vertreter Dritter zu handeln, 

§ 15 Vertretung 
(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann 
einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 2. 
Alternative BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen Rechtsgeschäften, 
welche die Genossenschaft mit oder gegenüber Dritten vornimmt, zugleich als Vertreter 
Dritter zu handeln. 

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands § 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands 



 

(2) Der Vorstand Ist insbesondere verpflichtet, 
c) die für einen ordnungsgemässen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, 
sachlichen und organisatorischen Massnahmen rechtzeitig zu planen und 
durchzuführen; 
d) für ein ordnungsgemässes Rechnungswesen zu sorgen, das einerseits der 
Rechnungslegung und andererseits dem Controlling im Sinne von Planung und 
Steuerung dient; 
e) die Bestimmungen dieses Statuts zu beachten; 
 
 
 
f) über die Zuständigkeit für die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und für die 
Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen sowie für das Führen der Mitgliederliste 
nach Massgabe des Genossenschaftsgesetzes zu entscheiden; 
g) ordnungsgemässe Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis zum Ende 
des Geschäftsjahres aufzustellen; 
h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 
den Lagebericht aufzustellen, beides unverzüglich dem Aufsichtsrat und — ggf. nach 
Prüfung gemäss § 340 k HGB — sodann mit dessen Bericht der Vertreterversammlung 
zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen; 

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
c) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, 
sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und 
durchzuführen; 
d) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen zu sorgen, das einerseits der 
Rechnungslegung und andererseits dem Controlling im Sinne von Planung und 
Steuerung dient; 
e) die Bestimmungen dieses des Statuts der Sicherungseinrichtung des BVR 
einschließlich der Verfahrensregeln sowie die Bestimmungen der Satzung der BVR 
Institutssicherung GmbH zu beachten; 
f) über die Zuständigkeit für die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und für die 
Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen sowie für das Führen der Mitgliederliste 
nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu entscheiden; 
g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis zum Ende 
des Geschäftsjahres aufzustellen; 
h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 
den gesetzlichen Lagebericht aufzustellen, beides unverzüglich dem Aufsichtsrat und – 
ggf. nach Prüfung gemäß § 340 k HGB – sodann mit dessen Bericht der 
Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen; 

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis 
(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter Einhaltung 
der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von 
Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden bzw. 
bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, zuständig. Für die ausserordentliche 
Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die 
Vertreterversammlung zuständig. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die 
Aufhebung der Organstellung zur Folge. 
(6) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig, 
bis zur Entscheidung der unverzüglich zu berufenden Vertreterversammlung, von ihren 
Geschäften zu entheben und die erforderlichen Massnahmen zur einstweiligen Fortführung 
der Geschäfte zu treffen. 

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis 
(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter Einhaltung 
der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von 
Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden bzw. 
bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, zuständig. Für die außerordentliche 
Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die 
Vertreterversammlung zuständig. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die 
Aufhebung der Organstellung zur Folge. 
(6) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig, 
bis zur Entscheidung der unverzüglich zu berufenden Vertreterversammlung, von ihren 
Geschäften zu entheben und die erforderlichen Maßnahmen zur einstweiligen Fortführung 
der Geschäfte zu treffen. 

§ 19 Willensbildung 
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher 
Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn kein Mitglied 
des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. 
 
 
 
 
 

§ 19 Willensbildung 
(3) Vorstandssitzungen können auch ohne körperliche Anwesenheit an einem Sitzungsort 
mittels elektronischer Kommunikation abgehalten werden (virtuelle Sitzung), wenn kein 
Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. Unter denselben Voraussetzungen 
kann eine Vorstandssitzung sowohl durch körperliche Anwesenheit am Sitzungsort als auch 
ohne körperliche Anwesenheit an diesem Ort mittels elektronischer Kommunikation 
abgehalten werden (hybride Sitzung). Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer 
Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien 



 

 
(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäss zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 
(5) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von 
Ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende 
Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das 
Vorstandsmitglied Ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

zulässig schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation zulässig, wenn kein 
Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. 
(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 
(5) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen Lebenspartners, seiner 
Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen 
Person berühren, darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung 
nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

§ 22 Aufgaben und Pflichten 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu 
diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten: er hat auch 
darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts beachtet. Er kann 
jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von 
ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen 
sowie den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren 
einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch 
nur an den Aufsichtsrat verlangen. 
 
 
 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungs mässigen Pflichten 
aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der 
Genossenschaft bedienen. Soweit  der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob 
diese beratende oder entscheidende Befugnis haben; ausserdem bestimmt er die Zahl der 
Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei 
Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder — bei Beschlussfassung über Organkredite jedoch nicht weniger als drei — 
anwesend sind. Für die Beschlussfassung gilt ergänzend § 25. 
(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene 
Vergütung (Tantieme) beziehen. Auslagen können ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung 
dieser Auslagen beschliessen Vorstand und Aufsichtsrat gemäss § 23 Abs. 1 Buchst. j. 
Darüber hinausgehende Vergütungen bedürfen der Beschlussfassung der 
Vertreterversammlung. 

§ 22 Aufgaben und Pflichten 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu 
diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten; er hat auch 
darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts der 
Sicherungseinrichtung des BVR einschließlich der Verfahrensregeln sowie die 
Bestimmungen der Satzung der BVR Institutssicherung GmbH beachtet. Der Aufsichtsrat 
muss den Vorstand auch im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen 
bankaufsichtsrechtlichen Regelungen überwachen. Er kann jederzeit Berichterstattung 
vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende 
Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie den 
Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren einsehen und 
prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den 
Aufsichtsrat, verlangen. 
(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten 
aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der 
Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese 
beratende oder entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der 
Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei 
Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder – bei Beschlussfassung über Organkredite jedoch nicht weniger als drei – 
anwesend sind. Für die Beschlussfassung gilt ergänzend § 25. 
(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene 
Vergütung (Tantieme) beziehen. Auslagen können ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung 
dieser Auslagen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. j. 
Darüber hinausgehende Vergütungen bedürfen der Beschlussfassung der 
Vertreterversammlung. 

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und 
beschliessen in getrennter Abstimmung: 

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und 
beschließen in getrennter Abstimmung: 



 

a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräusserung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten im Wert von mehr als € 100.000; ausgenommen sind 
der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener 
Forderungen sowie deren Veräusserung;  
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im Sinne von § 2 Abs. 2; 
c) die Übernahme und die Aufgabe von Beteiligungen im Wert von mehr als € 100.000; 
d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer Bedeutung, 
insbesondere den Abschluss von Dienst-, Miet- und anderen Verträgen, durch welche 
wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft 
begründet werden, über die Anschaffung und Veräusserung von beweglichen Sachen 
im Wert von mehr als 6 vom Tausend der Ergebnisrücklagen sowie über erforderliche 
Erklärungen im Zusammenhang mit dem Statut der Sicherungseinrichtung des BVR;  
 
e) den Beitritt zu Verbänden; 
f) die Festlegung von Termin und Ort der Vertreterversammlung, die Durchführung der 
Vertreterversammlung ohne physische Präsenz der Mitglieder (§ 36a Abs. 1), die 
Möglichkeit der Teilnahme der Mitglieder an der Vertreterversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation (§ 36a Abs. 5), die Möglichkeit der Mitwirkung an der 
Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung durchgeführten 
Vertreterversammlung (§ 36b) und die Bild- und Tonübertragung der 
Vertreterversammlung (§ 36c); 
 
 
 
 
 
g) die Verwendung der Ergebnisrücklagen gemäss § 39; 
h) die Errichtung und Schliessung von Zweigniederlassungen und Zweigstellen; 
i) die Erteilung von Prokura; 
j) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder des 
Aufsichtsrats gemäss § 22 Abs. 7; 

 
 
(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind. 

a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten im Wert von mehr als € 100.000; ausgenommen sind 
der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener 
Forderungen sowie deren Veräußerung; 
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im Sinne von § 2 Abs. 2 
c) die Übernahme und die Aufgabe von Beteiligungen im Wert von mehr als € 100.000; 
d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer Bedeutung, 
insbesondere den Abschluss von Dienst-, Miet- und anderen Verträgen, durch welche 
wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft 
begründet werden, über die Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen 
im Wert von mehr als 6 vom Tausend der Ergebnisrücklagen sowie über erforderliche 
Erklärungen im Zusammenhang mit dem Statut der Sicherungseinrichtung des BVR 
sowie der Satzung der BVR Institutssicherung GmbH; 
e) den Beitritt zu Verbänden; 
f) die Form der Versammlung und die Form der Erörterungsphase im Fall einer 
Versammlung im gestreckten Verfahren (§ 36a Abs. 3), die Festlegung von Termin und 
Ort der Vertreterversammlung, die Durchführung der Vertreterversammlung ohne 
physische Präsenz der Mitglieder (§ 36a Abs. 1), die Möglichkeit der Teilnahme der 
Mitglieder an der Vertreterversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation (§ 
36a Abs. 5), die Möglichkeit der Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als 
Präsenzversammlung durchgeführten Vertreterversammlung (§ 36b) und die Bild- und 
Tonübertragung der Vertreterversammlung (§ 36c); die Möglichkeit der Mitwirkung an 
der Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung durchgeführten 
Vertreterversammlung (§ 36b) und die Bild- und Tonübertragung der 
Vertreterversammlung (§ 36c Abs. 2); 
g) die Verwendung der Ergebnisrücklagen gemäß § 39; 
h) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen und Zweigstellen; 
i) die Erteilung von Prokura; 
j) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder des 
Aufsichtsrats gemäß § 22 Abs. 7; 
k) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung nachrangiger 
Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen. 

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind 
mitwirken. 

§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats 
(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die 
Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Für die Wahl gilt im 
übrigen § 33 Abs. 3 bis 5. 

§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats 
(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die 
Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Für die Wahl gilt im 
Übrigen § 33 Abs. 3 bis 5. 



 

(4) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur 
nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen 
werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern.  
Frühere Ersatzwahlen durch eine ausserordentliche Vertreterversammlung sind nur dann 
erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt. 
(6) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt 
werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit entlastet worden sind. 

(4) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur 
nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen 
werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern.  
Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur dann 
erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt.  
(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde 
Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des gesamten 
Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte sein. 
(6)(7) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt 
werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit entlastet worden sind. 

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. 
Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das 
Los; § 33 gilt sinngemäss. 
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, 
telefonischer Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter, eine solche 
Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren 
widerspricht. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljährlich stattfinden. Ausserdem 
hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft 
dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint oder wenn es der Vorstand oder 
mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die 
Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 
(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäss zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu 
unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzubewahren. 
(6) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von 
ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das 
Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. 
Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das 
Los; § 33 gilt sinngemäß. 
(3) Aufsichtsratssitzungen können auch ohne körperliche Anwesenheit an einem 
Sitzungsort mittels elektronischer Kommunikation abgehalten werden (virtuelle Sitzung), 
wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Unter denselben 
Voraussetzungen kann eine Aufsichtsratssitzung sowohl durch körperliche Anwesenheit am 
Sitzungsort als auch ohne körperliche Anwesenheit an diesem Ort mittels elektronischer 
Kommunikation abgehalten werden (hybride Sitzung). Eine Beschlussfassung ist ohne 
Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, telefonischer Abstimmung oder durch 
andere Fernkommunikationsmedien schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Verhinderungsfall 
dessen Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des 
Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 
(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljährlich stattfinden. Außerdem 
hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft 
dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint oder wenn es der Vorstand oder 
mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die 
Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 
(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu 
unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzubewahren. 
(6) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines 
Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen Lebenspartners, seiner 
Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen 
Person berühren, darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und 



 

Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der 
Beschlussfassung zu hören. 
(7) Ergänzend gilt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 

§ 26 c Wahlturnus und Zahl der Vertreter 
(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 100 Mitglieder ist 
nach Massgabe der gemäss § 26 e Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu 
wählen. Massgeblich ist der Mitgliederstand am letzten Tag des der Wahl 
vorhergegangenen Geschäftsjahres. Zusätzlich sind - unter Festlegung der Reihenfolge 
ihres Nachrückens – mindestens fünf Ersatzvertreter zu wählen. 

§ 26c Wahlturnus und Zahl der Vertreter 
(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 150 Mitglieder ist 
nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu 
wählen. Maßgeblich ist der Mitgliederstand am letzten Tag des der Wahl 
vorhergegangenen Geschäftsjahres. Zusätzlich sind – unter Festlegung der Reihenfolge 
ihres Nachrückens – mindestens fünf Ersatzvertreter zu wählen. 

§ 26 d Aktives Wahlrecht 
(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter 
können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen 
Mitglieds (§ 7) können das Wahlrecht nur durch einen gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder 
vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, 
Kinder oder Geschwister des Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in einem 
Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die die Mitteilung über den 
Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), sowie Personen, die sich geschäftsmäßig zur 
Ausübung des Stimmrechts erbieten, können nicht bevollmächtigt werden. 
 
(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen 
ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen. 

§ 26d Aktives Wahlrecht 
(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter 
können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen 
Mitglieds (§ 7) können das Wahlrecht nur durch einen gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder 
vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten oder 
eingetragene Lebenspartner, Eltern, Kinder oder Geschwister des Mitglieds sein oder 
müssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. 
Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), sowie 
Personen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, können nicht 
bevollmächtigt werden. 
(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen 
ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Wahlausschusses schriftlich nachweisen. 

§ 26 e Wahlverfahren 
(2) Näheres über das Wahlverfahren einschliesslich der Feststellung des Wahlergebnisses 
regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender 
Beschlüsse erlassen wird. Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung der 
Vertreterversammlung. 
(3) Fällt ein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt ein Ersatzvertreter an seine 
Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des Vertreters. 
(4) Eine Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter und der gewählten 
Ersatzvertreter ist mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräumen der 
Genossenschaft und ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme für die Mitglieder 
auszulegen. Dies ist in der durch § 46 bestimmten Form bekannt zu machen. Die 
Auslegefrist beginnt mit der Bekanntmachung. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass jedes Mitglied jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und 
Ersatzvertreter verlangen kann. 

§ 26e Wahlverfahren 
(2) Näheres über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergebnisses 
regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender 
Beschlüsse erlassen wird. Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung der 
Vertreterversammlung. 
(3) Fällt ein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt ein Ersatzvertreter an seine 
Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des Vertreters. 
(4) Eine Liste mit den Namen und sowie den Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen der gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter ist mindestens zwei 
Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und ihren Niederlassungen zur 
Einsichtnahme für die Mitglieder auszulegen oder bis zum Ende der Amtszeit der Vertreter 
im nichtöffentlichen Mitgliederbereich auf der Internetseite der Genossenschaft 
zugänglich zu machen. Dies ist in der durch § 46 bestimmten Form bekannt zu machen. Die 
Auslegefrist Frist für die Auslegung oder Zugänglichmachung beginnt mit der 
Bekanntmachung. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jedes Mitglied 
jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen kann. 

§ 26 f Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes 
(1) Die Vertreter werden nach Massgabe von Abs. 2 auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. 

§ 26f Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes 
(1) Die Vertreter werden nach Maßgabe von Absatz 2 auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. 



 

(3) Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführten Neuwahl mindestens 50 
Vertreter die Wahl angenommen haben, spätestens jedoch mit Ablauf der 
Vertreterversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das 
vierte Geschäftsjahr beschliesst, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Vertreter gewählt 
wurden, nicht mitgerechnet wird. Es endet jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der 
Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die Wahl in den Vorstand oder 
Aufsichtsrat annimmt, sein Amt niederlegt, stirbt, geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt wird. 

(3) Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführten Neuwahl mindestens 50 
Vertreter die Wahl angenommen haben, spätestens jedoch mit Ablauf der 
Vertreterversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das 
vierte Geschäftsjahr beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Vertreter gewählt 
wurden, nicht mitgerechnet wird. Es endet jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der 
Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die Wahl in den Vorstand oder 
Aufsichtsrat annimmt, sein Amt niederlegt, stirbt, geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt wird. 

§ 27 Frist und Tagungsort 
2) Ausserordentliche Vertreterversammlungen können nach Bedarf einberufen werden. 
(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht 
Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. f einen anderen Tagungsort oder 
deren ausschließlich schriftliche und/oder elektronische Durchführung festlegen. 

§ 27 Frist und Tagungsort 
(2) Außerordentliche Vertreterversammlungen können nach Bedarf einberufen werden. 
(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht 
Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. f einen anderen Tagungsort und/oder 
eine andere Form der Versammlung (§ 36a) deren ausschließlich schriftliche und/oder 
elektronische Durchführung festlegen. 

§ 28 Einberufung und Tagesordnung 
(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur 
Einberufung verpflichtet wenn hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmässiger Grund 
vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. 
 
(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 
Vertreter in Textform einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, 
die zwischen dem Tag des Zugangs (Absatz 7) bzw. der Veröffentlichung der Einberufung 
und dem Tag der Vertreterversammlung liegen muss. Bei der Einberufung ist die 
Tagesordnung bekannt zu machen. 
Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Veröffentlichung in der durch § 46 
bestimmten Form oder im Internet unter der Adresse der Genossenschaft oder durch 
unmittelbare Benachrichtigung bekannt zu machen. Die §§ 36a bis 36c bleiben unberührt. 
 
 
 
 
(5) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass 
mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ankündigung (Abs. 7) und dem Tag der 
Vertreterversammlung liegt, können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch 
Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung einer 
ausserordentlichen Vertreterversammlung ausgenommen. 
(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie 
zwei Werktage vor Beginn der Frist zur Post gegeben worden sind. 

§ 28 Einberufung und Tagesordnung 
(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur 
Einberufung verpflichtet, wenn hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund 
vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist, namentlich auf 
Verlangen des Prüfungsverbandes. 
(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 
Vertreter in Textform einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, 
die zwischen dem Tag des Zugangs (Absatz 7) bzw. der Veröffentlichung der Einberufung 
und dem Tag der Vertreterversammlung liegen muss. Bei der Einberufung ist die 
Tagesordnung, die Form der Versammlung, im Fall des § 36a Abs. 3 zusätzlich die Form der 
Erörterungsphase und im Fall der § 36a Abs. 1 bis 3 die erforderlichen Angaben zur 
Nutzung der schriftlichen oder elektronischen Kommunikation bekannt zu machen.  
Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Veröffentlichung in der durch § 46 
bestimmten Form oder im Internet unter der Adresse der Genossenschaft oder durch 
unmittelbare Benachrichtigung bekannt zu machen. 
Die §§ 36a bis c Absatz 2 bleibent unberührt. 
 
(5) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass 
mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ankündigung (Absatz 7) und dem Tag 
der Vertreterversammlung liegt, können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind 
jedoch Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung 
einer außerordentlichen Vertreterversammlung ausgenommen. 
(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie 
zwei Werktage vor Beginn der Frist abgesendet worden sind. 

§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung 
Die Vertreterversammlung beschliesst über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser 
Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über 

§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung 
Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser 
Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über 



 

h) Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung; 
 
 
 
 
i) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäss § 49 des 
Genossenschaftsgesetzes; 
j) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden; 
k) Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel der Genossenschaft nach den 
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes; 
l) Auflösung der Genossenschaft; 
m) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung; 
 
n) Änderung der Rechtsform; 
o) Zustimmung zur Wahlordnung und Wahlen zum Wahlausschuss. 
 

h) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen 
Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung; 
h)i) Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung; Führung von 
Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung; 
i)j) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des 
Genossenschaftsgesetzes; 
j)k) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden; 
k)l) Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel der Genossenschaft nach den 
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes; 
l)m) Auflösung der Genossenschaft; 
m)n) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung; 
n)o) Änderung der Rechtsform; 
o)p) Zustimmung zur Wahlordnung und Wahlen zum Wahlausschuss. 

§ 31 Mehrheitserfordernisse 
(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine grössere Mehrheit 
vorschreibt. 
(3) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln 
der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die Auflösung sowie die 
Änderung der Rechtsform müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel 
aller Vertreter in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung anwesend sein. 
Wenn diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über die Auflösung oder über die 
Änderung der Rechtsform beschliesst, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter innerhalb desselben 
Geschäftsjahres über die Auflösung oder Änderung der Rechtsform beschliessen. 

§ 31 Mehrheitserfordernisse 
(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit 
vorschreibt. 
(3) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln 
der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die Auflösung sowie die 
Änderung der Rechtsform müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel 
aller Vertreter in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung anwesend sein. 
Wenn diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über die Auflösung oder über die 
Änderung der Rechtsform beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter innerhalb desselben 
Geschäftsjahres über die Auflösung oder die Änderung der Rechtsform beschließen. 

§ 33 Abstimmungen und Wahlen 
(1) Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln 
durchgeführt. Sie müssen geheim erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder 
mindestens der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt. 
 
 
(4) Wird eine Wahl offen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein 
besonderer Wahlgang erforderlich, sofern nicht die Vertreterversammlung etwas anderes 
beschliesst. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so wird 
eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgeführt, die die meisten 

§ 33 Abstimmungen und Wahlen 
(1) Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln 
durchgeführt. Sie müssen geheim erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder 
mindestens der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt. Vorstand oder Aufsichtsrat können vor der Präsenzversammlung 
festlegen, dass Abstimmungen und Wahlen in der Versammlung im Wege elektronischer 
Kommunikation durchgeführt werden. 
(4) Wird eine Wahl offen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein 
besonderer Wahlgang erforderlich sofern nicht die Vertreterversammlung etwas anderes 
beschließt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so wird 
eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgeführt, die die meisten 



 

Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen 
erhält. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so 
kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern nicht widersprochen wird. 

Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen 
erhält. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so 
kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird. 

§ 34 Auskunftsrecht 
(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung Auskunft über 
Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgemässen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder 
der Aufsichtsrat. 
(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit  

c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmässige oder 
vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde; 

§ 34 Auskunftsrecht 
(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung Auskunft über 
Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder 
der Aufsichtsrat. 
(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde; 

§ 35 Versammlungsniederschrift 
(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäss zu 
protokollieren. 
(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Schluss der 
Vertreterversammlung erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag oder Zeitraum der Versammlung, 
Name des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die 
Feststellungen des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angegeben werden. 
Die Niederschrift muss von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und den 
Vorstandsmitgliedern, die an der Vertreterversammlung teilgenommen haben, 
unterschrieben werden; ihr sind die Belege über die Einberufung als Anlagen beizufügen. 
 
 
 
 
(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §§ 36a, 36b der Satzung ein Verzeichnis über 
die an der Beschlussfassung mitwirkenden Vertreter beizufügen und darin die Art der 
Stimmabgabe zu vermerken. 

§ 35 Versammlungsniederschrift 
(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu 
protokollieren. 
(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Schluss der 
Vertreterversammlung erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag oder Zeitraum der Versammlung, 
Form der Versammlung und im Fall der Versammlung im gestreckten Verfahren (§ 36a Abs. 
3) zusätzlich die Form der Erörterungsphase, Name des Versammlungsleiters sowie Art und 
Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters über die 
Beschlussfassung angegeben werden. Bei Versammlungen nach § 36a Abs. 1 oder im Fall 
einer virtuellen Erörterungsphase im Rahmen einer Versammlung im gestreckten Verfahren 
nach § 36a Abs. 3 ist als Ort der Versammlung der Sitz der Genossenschaft anzugeben. Die 
Niederschrift muss von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und mindestens einem 
anwesenden Vorstandsmitglied, unterschrieben werden; ihr sind die Belege über die 
Einberufung als Anlagen beizufügen. 
(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall desr §§ 36a, 36b der Satzung ein Verzeichnis über 
die an der Beschlussfassung mitwirkenden Vertreter beizufügen und darin die Art der 
Stimmabgabe zu vermerken. 

§ 36a Schriftliche oder elektronische Durchführung der 
Vertreterversammlung (virtuelle Vertreterversammlung), elektronische 
Teilnahme an einer Präsenzversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung kann auch ohne physische Präsenz der Vertreter abgehalten 
werden (virtuelle Vertreterversammlung). In diesem Fall sind den Vertretern zusammen mit 
der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme 
an der Vertreterversammlung benötigt werden. Dazu gehören insbesondere Informationen 
über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, 
Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann und wie und bis wann die schriftliche 
oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat. 
 
 

§ 36a Schriftliche oder elektronische Durchführung der 
Vertreterversammlung (virtuelle Vertreterversammlung), elektronische 
Teilnahme an einer Präsenzversammlung § 36a Virtuelle Versammlung, hybride 
Versammlung und Versammlung im gestreckten Verfahren 
(1) Die Vertreterversammlung kann auch ohne physische Präsenz der Vertreter an einem Ort 
abgehalten werden (virtuelle VertreterVersammlung). In diesem Fall sind den Vertretern 
zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur 
uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. Dazu 
gehören insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf 
welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann und 
wie und bis wann die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat. muss 
sichergestellt sein, dass der gesamte Versammlungsverlauf allen teilnehmenden Vertretern 
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation mitgeteilt wird und alle 



 

 
 
 
 
 
(2) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung kann dergestalt erfolgen, dass 
die technische Ausgestaltung eine Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den 
Organen und untereinander in der Vertreterversammlung ermöglicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung kann auch dergestalt erfolgen, 
dass die Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen und untereinander in 
einer dem Abstimmungsvorgang vorgelagerten Diskussionsphase ermöglicht wird. Der 
Zeitraum zwischen dem Beginn der Diskussionsphase und dem Abschluss der 
Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist eine Frist zu 
berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterversammlung auf den 
Beginn der Diskussionsphase und hinsichtlich des Schlusses der Vertreterversammlung auf 
das Ende der Abstimmungsphase abzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Vertreter können an der Vertreterversammlung auch ohne Anwesenheit in einer 
Präsenzversammlung teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben (elektronische Teilnahme an einer Präsenzversammlung), wenn der Vorstand dies 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegt. Im Übrigen gelten die vorstehenden Absätze. 

teilnehmenden Vertreter ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte schriftlich oder 
im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Bei der Einberufung sind 
insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf welche 
Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann, mitzuteilen. 
(2) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung kann dergestalt erfolgen, dass 
die technische Ausgestaltung eine Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den 
Organen und untereinander in der Vertreterversammlung ermöglicht. auch wahlweise am 
Ort der Versammlung physisch oder ohne physische Anwesenheit an diesem Ort erfolgen 
(hybride Versammlung). In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass der gesamte 
Versammlungsverlauf allen teilnehmenden Vertretern im Wege der elektronischen 
Kommunikation mitgeteilt wird, die Vertreter, die ohne physische Anwesenheit am Ort der 
Versammlung teilnehmen, ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können und der Vorstand und der Aufsichtsrat 
durch physisch am Ort der Versammlung anwesende Mitglieder vertreten sind. Abs. 1 S. 3 
gilt entsprechend. 
(3) Die Teilnahme an der virtuellen oder hybriden Vertreterversammlung kann auch 
dergestalt erfolgen, dass die Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen 
und untereinander in einer dem Abstimmungsvorgang vorgelagerten Diskussionsphase 
ermöglicht wird. Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Diskussionsphase und dem 
Abschluss der Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist 
eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterversammlung 
auf den Beginn der Diskussionsphase und hinsichtlich des Schlusses der 
Vertreterversammlung auf das Ende der Abstimmungsphase abzustellen. 
Vertreterversammlung kann auch dergestalt erfolgen, dass die Versammlung aufgespalten 
wird in eine Erörterungsphase, die abgehalten wird als virtuelle Versammlung oder als 
hybride Versammlung und in eine zeitlich nachgelagerte Abstimmungsphase (Versammlung 
im gestreckten Verfahren). In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass während einer als 
virtuelle Versammlung stattfindenden Erörterungsphase Abs. 1 S. 2 mit Ausnahme der 
Anforderungen an die Ausübung von Stimmrechten erfüllt ist und während einer als 
hybride Versammlung stattfindenden Erörterungsphase Abs. 2 S. 2 mit Ausnahme der 
Anforderungen an die Ausübung von Stimmrechten erfüllt ist. Außerdem muss 
sichergestellt sein, dass während der Abstimmungsphase alle Vertreter ihre Stimmrechte 
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Abs. 1 S. 3 
gilt entsprechend; mitzuteilen ist ferner, wie und bis wann die schriftliche oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation abzugebende Stimmabgabe zu erfolgen hat. 
(4) Die Vertreter können an der Vertreterversammlung auch ohne Anwesenheit in einer 
Präsenzversammlung teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben (elektronische Teilnahme an einer Präsenzversammlung), wenn der Vorstand dies 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegt. Im Übrigen gelten die vorstehenden Absätze. 

  



 

§ 36c Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die Entscheidung 
darüber, ob und auf welche Weise die Vertreterversammlung in Bild und Ton übertragen 
wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Art und Weise der 
Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 

§ 36c Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Präsenzversammlung in Bild und 
Ton und Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton 
(1) Ein Aufsichtsratsmitglied kann an einer Präsenzversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung teilnehmen, wenn 

a) der Aufsichtsrat diese Teilnahmemöglichkeit zulässt, 
b) dies mindestens 1 Woche vor der Vertreterversammlung beim Vorstand in Textform 
beantragt wurde und 
c) das Aufsichtsratsmitglied glaubhaft versichert, dass es zur An- und Abreise mehr als 
6 Stunden benötigen würde. 

(2) Die Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die 
Entscheidung darüber, ob und auf welche Weise die Vertreterversammlung in Bild und Ton 
übertragen wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Art und 
Weise der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 

§ 38 Gesetzliche Rücklage 
(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschliesst die Vertreterversammlung. 

§ 38 Gesetzliche Rücklage 
(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die Vertreterversammlung. 

§ 39 Andere Ergebnisrücklagen 
Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich 
mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen 
Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere 
Ergebnisrücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung beschliessen Vorstand 
und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23 Abs. 1 Buchst. g). 

§ 39 Andere Ergebnisrücklagen 
Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich 
mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen 
Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere 
Ergebnisrücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung beschließen Vorstand 
und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23 Abs. 1 Buchst. g). 

§ 40 Nachschusspflicht 
Es besteht keine Nachschusspflicht. 

§ 40 Nachschusspflicht 
Es besteht keine Nachschusspflicht. Eine Nachschusspflicht der Mitglieder ist 
ausgeschlossen. 

§ 42 Jahresabschluss und Lagebericht 
(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den gesetzlichen Lagebericht unverzüglich 
dem Aufsichtsrat und - ggf. nach Prüfung gemäss § 340 k HGB - sodann mit dessen Bericht 
der Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. 

§ 42 Jahresabschluss und Lagebericht 
(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den gesetzlichen Lagebericht unverzüglich 
dem Aufsichtsrat und – ggf. nach Prüfung gemäß § 340 k HGB – sodann mit dessen Bericht 
der Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. 
 

§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses 
(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschliesst die Vertreterversammlung; 
dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen Rücklage (§ 38) oder anderen 
Ergebnisrücklagen (§ 39) zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die 
Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des 
vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der Verteilung sind die im 
abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten 
Tag des auf die Einzahlung folgenden Kalendervierteljahres an zu berücksichtigen. Der auf 
das einzelne Mitglied entfallende Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben solange 
zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht, oder ein durch Verlust vermindertes 
Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. 

§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses 
(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Vertreterversammlung; 
dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen Rücklage (§ 38) oder anderen 
Ergebnisrücklagen (§ 39) zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die 
Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des 
vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der Verteilung sind die im 
abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten 
Tag des auf die Einzahlung folgenden 
Kalendervierteljahres an zu berücksichtigen. Der auf das einzelne Mitglied entfallende 
Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben so lange zugeschrieben, bis der 
Geschäftsanteil erreicht, oder ein durch Verlust vermindertes Geschäftsguthaben wieder 
ergänzt ist. 



 

§ 44 Deckung eines Jahresfehlbetrages 
(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschliesst die Vertreterversammlung. 

§ 44 Deckung eines Jahresfehlbetrages 
(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Vertreterversammlung. 

§ 45 Liquidation 
Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des 
Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Massgabe anzuwenden, dass 
Überschüsse nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt 
werden. 

§ 45 Liquidation 
Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des 
Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Überschüsse nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt 
werden. 

§ 46 Bekanntmachungen 
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich nichts 
Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma in den Ausgaben der Badischen 
Zeitung, die im Geschäftsgebiet (Orte mit Geschäftsstellen) erscheint, veröffentlicht. Der 
Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten 
Unterlagen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
 
(3) Sind die Bekanntmachungen in der Badischen Zeitung nicht möglich, so wird bis zur 
Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans durch die Vertreterversammlung 
diese durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter einberufen. Die übrigen 
Bekanntmachungen erfolgen bis zur Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans 
im elektronischen Bundesanzeiger. 

§ 46 Bekanntmachungen 
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich oder in der 
Satzung nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma in den Ausgaben der 
Badischen Zeitung, die im Geschäftsgebiet (Orte mit Geschäftsstellen) erscheint, auf der 
öffentlich zugänglichen Internetseite der Genossenschaft, veröffentlicht. der 
Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten 
Unterlagen werden  im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht nur im 
Unternehmensregister veröffentlicht. 
(3) Sind die Bekanntmachungen in der Badischen Zeitung  auf der öffentlich zugänglichen 
Internetseite der Genossenschaft nicht möglich, so wird bis zur Bestimmung eines anderen 
Bekanntmachungsorgans durch die Vertreterversammlung diese durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Vertreter in Textform einberufen. Die übrigen 
Bekanntmachungen erfolgen bis zur Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans 
im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

 

 


